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ſchrieben ſteht .

Hals⸗Gericht . 47
len andere Mißbraͤuch denſelbigen Ordnungen widerwertig / ſie weren
lang oder kurtz herkommen / nicht gehalten oder zugelaſſenwerden.

Item / So auch un Thaͤter einer Entlelbung halb / che er in Ge⸗
fencknuß koͤme/ die Entſchuldigung ſeiner gethonen Thate / an Vnſerm
Land⸗Gericht außzufuͤren / Rechtlich angefengt hette / vnd deßhalb in

emſiger Vbung ſtuͤnde/ ſo ſolt vor Außgang deſſelbigen Nechten/ an kei⸗
ner Vnſer dent mit der Mordacht wider ihn gehandelt werden / der Thaͤ⸗
ter wurde dann dieſelben rechtlichen Außfurung uͤber ein halb Jaht auß
ſeinen Schulden gefehrlicher weiß verziehen /als dann ſolt es gehaltenwer⸗
den / wie in dieſer Vnſer Reformation von der Nordacht am zwehhlu⸗
derten vnd neun vndzweintzigſten Artickelanfahent / deß habb klaruch

Hernach volgen elicheArkickel oon
Diebſtal .

Zum erſten / von alletſcklechteſten hein·
lichen Diebſtal .

38

Item / So einer erſilich geſtolen hat / vnter fuͤnff Guͤlden / ( daß CLXXXIII .
aber von fuͤnff Vngeriſchen Guͤlden zuverſichen ) Werth / vnd der Dieb
mit ſolchem Diebſtal / ehe er damit an ſein gewarſam kompt / nicht be⸗

ſchrien / beruͤchtigt/ oder betretten wurde / auch zum Diebſtal nicht ge⸗

ſtiegen oder gebrochen hat / vnd der Diebſtal nicht fuͤnffGuͤlden ( wie

obgemelt ) oder daruͤber Werth / iſt ein heimlicher vnd geringer Diaeb⸗ E

ſtal / Vnd wenn ſolcher Diebſtal nachmals erfarn wird / vnd der Dieb 3

mit oder ohn den Diebſtal einkompt / ſo ſoll jhn Vnſer Richter darzu

halten ( ſo es anderſt der Dieb vermag ) dem Beſchedigten den Dieb⸗

ſtal mit der Zwiſpelt zubezalen / vnd mag Vnſer Richter an Vnſer ſtatt⸗
auch als viel vom Dieb nemen / als er dem Beſchedigten gibt / Vnd
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ſoll Onſer Richter darzu

Bambergiſch
den Dieb im Kercker am Leib ſiraffen / vnd

nachvolgents deß Lands verweiſen / lang oder kurtz / alles nach Gelegen⸗

heit der Perſon vnd Sachen / Wo aber der Dieb kein ſolehe Geltbuß

bermag/ ſoll er deſto herter im Kercker am Leib geſtrafft werden / Vnd

ELXXXIIII .

ſo der Dieb nieht mehr vermag / oder zuwegen bringen kan /ſo ſoll er

doch zum wenigſten dem Beſchedigten den Diebſtal wieder geben/ oder

nach einfachem Werth bezalen oder vergleichen / vnd ſoll der Beſchedigt

nut derſelben einfachen Dergleiehung deß Diebſtals ( aber nt Vbermaß

nicht) Vnſer obgemelten Geltbuß vorgehn/ doch ſoll der Dieb im auß⸗

laſſen / ſein Atzung / ſo er in der Gefencknuß gemacht hat / auch zůbe⸗

zalen ſchuldig ſeyn / vnd den Bůtteln ( ob er es hat ) einen Guͤlden füͤt
ſyr Muͤhe vnd Fleiß geben / Vnd zudem allen⸗ nach der beſien Form /

ewige Vrphede thun / von Sicherheit vnd Enthaltung wegen eines ge⸗

meinen Frids .

Som erſten offentlichen Diebſtal / damit

der Dieb beſchrien wird / iſt
ſchwerer .

Item / So aber der Dieb mit gemeltem erſten Diebſtal / der vn⸗

ter fuͤnff Vngeriſche Gülden Werth iſt ( ehe vnd er an ſein gewarſam

kompt) betretten wird / oder ein Geſchrey / Nacheyl oder Auffruhr

machet / vnd doch zum Diebſtal nicht gebrochen oder geſſigen hat / ift

ein offner Diebſtal / vnd beſchwert ihme die gemelt Auffruhr oder Be⸗

růchtigung die That/ alſo / daß der Dieb in Branger geſtellt / mit Rhu⸗

ten auß gehawen / vnd das Land verbotten werden ſoll / vnd ſoll zudem

allen / in der beſten Form / ewige Vrphede thun / Were aber der Dieb

ein ehrliche Perſon / dabey beſſerung zuhoffen were / mag ihn der Rich⸗

ter ( jedoch ohn Vnſer Weltlichen Hof⸗Raͤthe Zulaſſung vnd Verwilli⸗

gung nicht ) Burgerlich / vnd alſo ſtraffen / daß er dem Beſchedigten

den Diebſtal vierfeltig zalen / dem Richter auch als viel geben / vnd ſonſt

allenthalben gehalten werden ſoll/ als oben im nechſten Artickel von heim⸗

lichem Diebſtal geſagt iſt .
Von



Halß⸗Gericht. 48

Bon erſten gefehrlichen Diebſtalen/ durch Ein⸗
ſteygen oder Brechen / iſt noch

88

ſchwerer .

Item / So aber ein Dieb in vorgemeltem Stelen ſenand,beh CLXXXV .

Tag oder Nacht in ſein Behauſung oder Behaͤltnuß bricht oder ſieigt /
oder mit Waffen ( damit er jemand / der jhme Widerſtand thun wolt )

berletzen moͤcht / zum Stelen eingehet / ſolches ſey der erſt oder mehrer

Diebſtal / auch der Diebſtal groß oder klein / darob oder darnach be⸗

rüchtigt / oder betretten / ſo iſt doch der Diebſtal darzu (als obſſeht ) 1

gebrochen oder geſtigen ward / ein geflißner gefehrlicher Diebſtal ſo iſt
in dem Diebſtal der mit Waffen geſchicht / einer Vergeweltigungvnd
Verletzung zubeſorgen / Darumb in dieſem Fall der Mann mit dem

Strang / vnd das Weib mit dem Waſſer / oder ſonſt nach Gelegenheit
der Perſonen / vnd Ermeſſung deß Richters / in ander Weg / mitAuß⸗
ſtechung der Augen / oder Abhawung einer Hand / oder einer andern
dergleichen ſchweren Leibſtraff geſtrafft werden . üienolAeR

Bom erſien Diebſial fünff Bäldenwerth /oder darüber/
vnd ſonſt ohn beſchwerlich mbſtende /

ſoll man Raths pflegen .

Item / So aber der erſte Diebſtal groß / vnd fonff Gůlden / baß CLXXXVI.
aber von fünff vngeriſchen Gůlden oder druͤber/ verſtanden werden ſoll/
oder darüber Werth were / vnd der Vmbſtende / ſo den Diebſtal ( wie

oben dabon gemelt iſt ( beſchweren / keiner dabey erfunden wuͤrde/ aber
dannoch angeſehen die gröſſedeß Diebſtalg / ſo hat er ein mehrereStraff⸗
dann ein Diebſtal der geringer iſt / Vnd in ſolchenFaͤllen/ mußman

anſchen den Werth deß Diebſtals / auch ob der Dieb darob beruͤchtigt

oder betretten ſey / Mehr ſoll ermeſſen werden / derStand onddas We⸗
ſen der Perſon / ſo geſtolen hat / vnd wieſchedlich deinbeſchedigtemdet
Diebſtal ſeyn moͤge / vnd die Sttaff darnachamm Leibodtr Leben vitheh

an 0
len .
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Bambergiſch
len . Vnd diemwpeyl aber ſolche Ermeſſung in Rechtverſtendiger Leuth

Vernunfft ſieht / So woͤllen Wir / daß in ſolchem jetztgemelten Fal

( ſo offt ſich der alſo begibt ) Vnſer Richter vnd Vrtheyler Raths pfle⸗

gen / mit Entdeckung der berührten Vmbſiende / vnd nach ſolchem erfun⸗
denen Rathe / jhr Vrtheyl geben / Wo aber der Dieb zuſolchem Dieb⸗

ſtal geſtigen oder gebrochen / oder mit Waffen ( als vor ſieht ) geſtolen

het/ ſo ſolt er ( wie oben ſteht ) vom Leben zum Todt gericht werden .

Dom andern Diebſtal .

SLXXVII Iten / So jemand zum andern mahl / doch auſſerhalb Einſteigens

oder Brechens ( als obſteht ) geſtolen het / vnd ſich ſolche beyde Dieb⸗

ſlal auff gründliche Erfahrung der Warheit ( als hievor von ſolcher Er⸗

fahrung klaͤrlichgeſetzt iſt ) erfunden/ auch dieſelben zween Diebſtal / nicht

fünff Ungeriſche Guͤlden / oder daruͤber Werth ſeyn / ſo beſchwert der

erſte Diebſtal den andern / Darumb ſoll derſelbig Dieb in Branger ge⸗

ſlellt / bie Ohren abgeſchnitten / vnd das Land nach gefallen deß Rich⸗

kers / verbotten werden / auch nach der beſten Form / ewige Vrphede thun/
vnd mag den Dieb nicht fuͤrtragen / ob er mit dem Diebſtal ( als vor

bom erſten Diebſtal gemelt iſt ) nicht beſchrien oder betretten wurde /wo

aber ſolche zween Diebſtal fuͤnffVngeriſcheGalden oder daruͤber treffen /
ſo ſoll es mit Erfahrung aller Vmbſtende / auch Gebrauchung der Recht⸗

verſtendigen Raths ( als im nechſten obern Artickel ſteht ) gehalten wer⸗

Vom Stelen zun dritten mahl .

cLIXXVm . Item / Wurde aber ſemands betretten / der zum dritten mahl ge⸗

ſtolen hette / vnd folcherdreyfechtiger Diebſtal mit gutem Grund ( ala

bor bon Erfahrung der Warheit geſetzt iſt ) erfunden wurde / das heiſt

ond iſt ein verleumbder Dieb / vnd auch einem Vergeweltigern gleich ge⸗

acht /vnd ſoll dariunb vom Leben zum Todt / naͤmlich der Mann mit

demStrang / vnd die Fraw mit dem Waſſer / oder ſonſt in ander weg

donmLtben zum Topt geſirafft werden .

1 Wo mehr
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Halß⸗Gerichk. 49

Wo mehr dann einerley Beſchwernuß bey dem

Diebſtal funden wird .

Item / Wo bey einem Diebſtal mehr dann einerley Beſchwernuß CLXXXIX .

( ſo in den vorgeſetzten Artickeln vnterſchiedlich gemelt ſeyn ) erfunden
wurden / ſoll die Straff erkant werden / nach der meiſten eh
ſo bey dem Diebſtal funden wird .

Von jungen Dieben .

Item / So der Dieb / oder Diebin vnter vierzehen Jahren we⸗

ren / die ſolt man vmb Diebſtal ohn ſonder Vrſach / auch nicht vom Le⸗

ben zum Todt richten / ſonder der obgemelten Leib oder Geltſtraff gemeß /

mit ſampt ewiger Vrphede geſtrafft werden . Wo aber der Dieb nahent

bey vierzehen Jahren were / vnd der Diebſtal groß / oder obbeſtimbt

beſchwerlich Vmbſtende / ſo gefehrlich dabey erfunden wurden / alſo / daß
die Boßheit das Alter erfuͤllen moͤcht/ ſo ſollen Richter vnd Vrtheyler /
deßhalb auch ( wie obſteht ) Raths pflegen/ wie einſolcher junger Dieb /
an Gute / Leib / oder Leben/ zuſtraffen ſey.

So einer etwas heimlich nimbt / von Guͤttern /

der er ein nechſter Erbe iſt .

Item / So einer auß Leichtvertigkeyt / Vnoerſtand / oder Thor⸗
heit / etwas heimlich naͤme / von Guttern / der er ſonſt ein nechſter Erb

were / oder ſo ſich dergleichen zwiſchen Mann vnd Weib begebe/ vnd ein

Theyl den andern derhalben anklagen wurde / Sollen Richtervnd Vr⸗

theyler / mit Entdeckung aller Vmbſtende / der Rechtverſtendigen Raths
pflegen vnd erfahren / was in ſolchen Faͤllen das gemein Recht ſey / vnd

ſich darnach halten . Doch ſoll die Obrigkeyt oder Richter / in dieſen
Faͤllen/ von Amptowegen nicht klagen noch ſtraffen .

N Stelen

CXC .

CXCl .



CXClI .

CXCIII .

CXCIIII .

Bambergiſch

Stelen in rechter Hungersnoth .

Item / So jemand durch rechte Hungersnoth/ die er / ſein Weib

oder Kinder erlitten / etwas von eſſenden Dingen zuſtelen geurſachtwur⸗
de / vnd doch derſelbig Diebſtal nicht ſonderlich groß / gefehrlich oder

ſchedlich were / ſollen abermals Richter vnd Vrtheyler ( als obſteht )

Raths pflegen / Ob aber derſelben Dieb einer / vnſtraͤfflich gelaſſen
wurde / ſo ſoll ihn doch der Klaͤger vmb die Klage / deßhalb gethon/
nichts ſchuldig ſeyn.

von Früchten vnd Nutzungen auff dem Felde/ wie

vnd wann damit Diebſtal gebraucht
werde .

Item / Wer bey naͤchtlicher Weyl jemand ſein Fruͤcht / oder auff

dem Felde Nutzung ( wie das alles Namen hat ) heimlicher vnd gefehr⸗
licher weyß nimbt / vnd die hinweg traͤgt/ oder fuͤhret / das iſt auch ein

Diebſtal / vnd ſoll wie andere Diebſtaͤl / vorgemelter maſſen / geſtrafft

werden / Deßgleichen wo einer bey Tag jemand an beruͤhrten ſeinen

Frůchten / die er heimlichnaͤme / vnd weck trůge / groſſen mercklichen vnd

gefchrlichen Schaden thaͤte / ſoll auch ( wie obſteht ) fuͤr ein Diebſtal

geſtrafft werden . Wo aber jemand bey Tag eſſend Fruͤcht naͤme/ vnd

damit durch wegtragen derſelben / nicht groſſen gefehrlichen Schaden

thete / der ſolt nach Gelegenheit der Perſon / vnd der Sach / Burger⸗

lich geſtrafft werden / wie an demſelben Ende / da der Schade geſchicht /

durch Gewonheit oder Geſetz herkommen / oder nachmals durch die

Obern geordnet wird .

Von Holtz ſtelen / oder verbotten weyß
abhawen .

Item / So einer jemand ſein gehawen Holtz heimlich hinweg fuͤh⸗
ket / das iſt einem Diebſtal gleich / nach geſtalt der Sach 4 *elcher
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Hals⸗Gericht .
Welcher aber in eines andern Holtz / helliger vnd verbottner weiß harwwet /

der ruͤfft dem Foͤrſter/ vnd wagt ein Burgerliche Straff / nach Gewon⸗

heit jedes Orths / ce. Doch wo einer zu vngewoͤnlicher oder verbotte⸗
ner Zeit/ als bey der Nacht / oder an den Feyertaͤgen/ einem andern ſein

Holtz gefehrlicher oder dieblicher weiß abhiebe / der ſoll nach Rathe det

Verſtendigen / herter geſtrafft werden . 1

Straff der jehnen/ die Fiſch ſteleen .
Item / Welcher auß Weyern oder Beheltnuſſen Fiſch fiilt/ iſt auch

einem Diebſtal gleich zuſtraffen / So aber einer auſß einem flleſſenden
vngefangen Waſſer / Fiſch fienge/ das einem andern zuftůnde/ der imag
im Kercker oder an ſeinem Gut geſtrafft werden / nath Gelegenheitvnd
geſtalt der Perſon vnd Sachen / vnd Rathe der Berſſendigenn

Straff der jehnen / die mit vettrautet oder hinter⸗
icgter Habt / ontrerwüch bandein . .

Item / Welcher mit eines andern Gůtter ( die ſhmein gutelnGllau⸗
ben zubehalten vnd verwahren gegeben ſeyn) williger vnd gefehrlicher

weyß / dem Glaubiger zu Schaden handelt / ſolche Miſſethat ſoll einem

Diebſtal gleich/ geſtrafft werden .

Diebſtal heiliger oder geweychter Ding / an gelbehch⸗
ten / auch vngeweychten Stetten .

Item / Stelen von heyligen oder geweychten Dingen oder Stet , CX CVII .

ten / iſi ſchwerer dann andere Diebſtal / vnd geſchicht in dreyerleyweiß.
Zum erſien / ſo einer etwas heyligs oder geweychts ſtilt / an geweychten
Stetten . Zum andern / ſo einer etwas heiligs oder geweychts an vn⸗

geweychten Stetten ſtilt . Zum dritten / wenn einer vngeweychte Ding/
an geweychten Stetten ſtilt . 09

N ij Von

CXCV .

CX VI .



CXCVIII .

CXCIX .

CC .

Bambergiſch

Von Straff obgemelts Diebſtals .

Item / So einer ein Monſtrantzen fiilt
/
da das heylig Sacrament

alsbald innen iſt / oder ſo einer ſonſt ander Heiligthumb ſtilt / mit oder
ohn die Gefeß / Mehr ſo einer die Gefeß ſült / darinn das heylig Sa⸗
trament / oder ander Heyligthumb behalten wird / vnd das Satrament
oder Heyligthumb darauß ſchuͤttet/ Auch ſo einer geweychte Kelch oder

Patene / vnd dergleichen tapffer Ding ſtilt / e . Vmb ſolch Diebſtaͤl
alle / ſie geſchehen an geweychten oder vngeweychten Stetten / Darzu
auch / ſo einer vmb Stelens willen in ein geweychte Kirchen / Sacra⸗

menthauß / oder Sacriſten bricht / oder mit gefehrlichen Zeugen auff⸗
ſperꝛet/ ſollen allwegen/ Dieb oder Diebin/ mit dem Fewer vom Leben
zum Todte gericht werden .

Item / So der einen Stock ( darinn man das heylig Allmuſen
ſamlet ) auffbricht / ſperret / oder wie er argliſtiglichen darauß ſult / oder

ſolches mit etlichen Wercken zuthun vnterſtehet / vnd der Stock ſtehet
auff dem geweychten / man ſoll ſolchen Dieb auch verbrennen / Stehet

aber der Stock nicht auff dem geweychten / man ſoll den Dieb ( als vmb

weltlichen Diebſtal ) vom Leben zum Todt richten .

Item / So jemand bey tag / von geringen geweychten Dingen
( auſſerhalb der vorgemelten tapffern Stuck ) auß einer Kirchen ſtaͤle/
als Wachs / Leuchter / Altartücher / darzu doch der Dieb Cats vorſteht )
nicht ſtieg / bruͤch / oder mit gefehrlichen Zeugen auffſperret / Oder ſo
jemand weltliche Guͤtter / die in ein Kirchen gefloͤhent wehren / ſtaͤle/

doch ſo der Dieb in die Kirchen oder Satriſtey nicht bricht / vder die ge⸗
fehrlich auffſperret / Vmb dieſe Diebſtaͤl alle / darvon in dieſen Artickeln

gemelt iſt/ ſoll die Straff gegen dem Dieb / mit allen Vinbftenden vnd

Vnterſcheiden / fuͤrgenommen vond gehalten werden / wiehievor vonwelt⸗

lichem Diebſtal klaͤrlich geſetzt iſt / vnd ſoll dannoch ſolche Straffetwas

Wh geſchehen / weniger Barmhertzigkeyt beweiſt werden / dam

in welt⸗

K
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in weltlichen Diebſtaͤlen/ nachdem die Vnehre / Verruͤckung vnd Ver⸗

achtung der geiſtlichen Gatter / groͤſſer iſt / dann in weltlichen Sachen .

Item / Doch ſoll in Geiſtlichen Diebſtaͤlendie Hungersnoth / auch
Jugent vnd Torheit der Perſon / wo der eins mit Grund angezeigt wur⸗

de / auch angeſehen / vnd wie von weltlichen Diebſiaͤlen deßhalben ge⸗
ſetzt/ darinn gehandelt werden .

Bon Straff oder Verſorgnuß der Perſon / von den man

auß erzeigten Vrſachen / uͤbels vnd nuſſethat
warten muß .

Item / So einer ein Vrphedefraͤvenlich oder fůrſetzlichverbrochen /
ſachenhalb / darumb er das Leben nicht verwarckt hette . Item / ob el⸗

ner uͤber vorgeuͤbte nachgelaſſne vnd gerichte Miſſethat / ſchlechtlich mit
Worten oder Schrifften / andern dergleichen übels zuthun ( doch ſonſt
ohn weyter beſchwerlich Vmbſtende ) trohet / vnd aber dannt nicht ſopiel
gethon het/ daß ihme darumb das Leben ( wie hernach im zweyhunder⸗
ten ond vterdten Artickel / von vnterſtanden Miſſethaten geſchrieben
ſteht ) genommen werden moͤchte / oder ſonſt auß ander dergleichen gu⸗
ten Vrſachen / einer Perſon nicht zuvertrawen vnd glauben were / daß
ſie die Leuth gewaltſamer thaͤtlicher Beſchedigung vnd uͤbels vertruͤge/
vnd bey Recht vnd der Billigleyt bleiben ließ / vnd ſich ſolches zuRecht
genugſam erfuͤnde/ auch dieſelbig Perſon deßhalb kein Gewißheit /Not⸗
turfft / Caution vnd Sicherheit machen koͤndte / Solchen kuͤnfftigen
vnrechtlichen Schaden vnd Vbel zufuͤrkommen / ſoll dieſelbig vnglaub⸗
hafftig boßhafftig Perſon / in ein ewige Gefencknuß/ durch die Schoͤpf⸗
fen rechtlich erbant werden . Jedoch ſoll ſolche Straff nicht leichtver⸗
tiglich / oder ohn merckliche Gefehrlichkeyt kunfftigs Vbels ( als obſteht )
ſonder mit Rathe der Rechtverſtendigen geſchehen

N liiß Von

CCi .

CCIE .

——————



CCIII .

CCIIII .

CCV .

Bambergiſch

Don Straff der Fuͤrderung / Troͤſtung / Huͤlff /

Urſachen / vnd fuͤrſchieben der

Miſſethaͤter .

Item / So jemand einem Miſſethater zu ubung elner Miſſethat

wiſſentlicher vnd gefehrlicher weyß einigerley Huͤlff vnd Beyſtand thut /

Vrſach / Troͤſtung oder Fuͤrderung / darzu gibt/ wie das alles Namen

haben mage / iſt peinlich zuſtraffen / aber ( als vorſteht ) in einem fall

anderſt / dann in dem andern / Darumb ſollen in dieſen faͤllen/ die Vr⸗

theyler mit Berichtung der Verhandlung / auch wie ſolches an Leib oder

Leben ſoll geſtrafft werden / Raths pflegen.

Straff vnterſtandener Miſſethat .

Item / So ſich jemand einer Miſſethat mit etlichen ſcheinlichen

Wercken (die Zuvollbringung der Miſſethat dienſtlich ſeyn moͤgen) vn⸗

terſteht / vnd doch an Vollbritgung derſelbigen Miſſethat / durch ande⸗

re Mittel / wider ſeinen Willen / verhindert wurd / ſolcher boͤſer Will /

darkuß etliche Wercke ( als obfteht ) volgen / iſt peinlich zuſtraffen/ aber

in einem fall herter / dann in dem andern / angeſehen Gelegenheit vnd

geſtalt der Sach / darumd ſollen ſolcher Straff halb / die Vrtheyler

Raths pflegen/ wie die an Lelb oder Leben geſchehen ſoll.

Von Vbelthaͤtern / die Jugent oder andern Sachen
halb / jhr Sinn nicht haben .

Item / Wurde von ſemand / der Jugent oder andern Gebrechen⸗

heit halb / wiſſentlich ſeiner Sinn nicht hette / ein Vbelthat begangen/

das ſoll mit allen Vmbſtenden an Vnſer Raͤthe gelangen ⸗
vnd nach

Rathe derſelben / darinnen gehandelt oder geſtrafft werden .

So



Hals⸗Gericht .

So ein Huͤter der peinlichen Gefencknuß / einem

Gefangenen außhilfft .

Item / So ein Huͤterderpeinlichen Gefencknuß / einem / der pein⸗ CCVI .

0 lichStraff verwuͤrckt hat / außhilfft / der ſoll dieſelbigenpeinlichen Straff /
„ an ſtatt deß Vbeltheters ( den er außgelaſſen hat ) leiden / koͤme aber der

Gefangen durch ſeinen Vnfleiß auß Gefencknuß / ſolcher Vnfleiß ſoll

10 nach geſtalt der Sach / vnd Rath Vnſer Raͤthe/ geſtrafft werden .

Was Dbeltheter auß geweichten oder ge⸗

freyten Stetten zunemen

ſeynd.

Item / In geweichten oder gefreyten Stetten / ſeynd außgeſchloſ⸗ CCVII .

ſen offentliche Rauber / oder die jchnen / die Weg vnd Straſſen mit Moͤr⸗
derey vnd Rauberey verlegen / vnd vnſicher machen / auch welche die

Leuth an ihren Eckern vnd Fruchten mit Brennen oder andern boͤſen 13
Vbelthaten beſchedigen vnd verderben / auch welche dieſelbigen / zu Ver⸗

10 bringung der obbeſtimbtenVbel/ hauſen oder halten/ mehr / welche an

1 geweychten oder gefreyten Stetten ein Vbelthat thun / die koͤnnen ſich

0
derhalb ſolcher Statt Freyheit nicht gebrauchen / Vnd moͤgendie obge⸗
melten Vbelthaͤter alle ( daruͤber doch der weltlich Gewalt peinlich zu⸗

richten hat ) von deſſelben ordenlichen weltlichen Gewalts wegen / auß

0 Zulaſſung der Recht / doch ſo es ein Geiſtliche Freyheit betrifft / mit wiſ⸗

ſen deß Pfarꝛherꝛs/ oder Oberſten derſelben Kirchen / vnverſert vnd vn⸗

verbrochen derſelben Freyheit / zu rechtlicher peinlicher Straff genom⸗

men werden / vnd daß die Vrſachen darumb ſolch Nemung auß geiſili⸗

chen Freyheiten ( als obſteht ) zugelaſſen ift / nachmals mit genugſamen

Glauben vor Vnſerm Biſchofflichen Geiſtlichen Gewalt angezeigt / ba⸗

„ wieſen vnd außgefuͤhrt werde / dann wo das alſo nicht geſchehe / ſo we⸗
1

re durch den Eingrieff die Geiſtlich Freyheit verbrochen / vnd die 5greyffer



CCVIII .

Bambergiſch
greyffer derhalb in die Pene der Recht gefallen / Wo ſich auch begebe/
daß ſemand in einer geiſilichen Freyhelten (als obſteht ) verbreche / vnd

durch den weltlichen Richter mit ordenlicher peinlicher rechtlicher Straf⸗

fe/ an ſeinem Leib oder Leben nicht geſtrafft werden moͤchte oder wurde /
ſo gebüret die Buß ond Straff ſolcher Verbrechung oder Enderung

halb/ der geiſtlichen Stette / ſonſt niemand / dann dem ordenlichen geiſt .

lichen Richter . Deßgleichen ſoll es in gleichem Fall / weltlicher Frey

heit halb / gegen dem Oberherꝛn derſelben Freyheit / oder ſeinem Verwe⸗

ſer / auch gehalten werden .

Von einem gemeinen Bericht / wie die Gerichtſchreiber
die peinliche Gerichtshendel gentzlich vnd ordenlich

heſchreiben ſollen / volgt in dem nechſten
ond etlichen Artickeln

Hernach .

Item / Ein jeder Gerichtsſchreiber ſoll in peinlichen Sachen bey
feiner Pflicht / alle Handlung / ſo peinlicher Klag vnd Antwort halb ge⸗

ſchicht / gar eigentlich / vnterſchiedlich vnd ordenlich auffſchreiben / vnd

naͤmlich/ ſo ſoll die Klage deß Anklaͤgers vor dem verbuͤrgen/ das uͤber
den Beklagten geſchicht ( oder aber wo der Anklaͤgernicht Buͤrgen hett /

vnd deßhalb gefeneklich bey dem Beklagten verhefftwere ) in alleweg
zuvor beſchrieben werden / ehe dann peinliche Frage / oder anderepeinli⸗
che Handlung gegen dem Beklagten geůbt wird / vnd ſollſolches alles

zum wenigſten vor Vnſerm Bann⸗Richter oder ſeinem Verweſer / vnd

zweyen deßGerichts geſchehen / vnd gemelte Beſchreibung durch Vnſern
Gerichtsſchreiber deſſelben Gerichts / ordenlich vnd vnterſchiedlich ge⸗

thon werden / Darnach ſoll beſchrieben werden / ob vnd wie der Anllaͤ⸗

ger ſeiner Klag halb / Laut dieſer Vnſer Ordnung / zum Rechten ver⸗

buͤrgt/ oder wo er nicht Bůrgen gehaben mage / ob vnd wie er ſieh bmb

Vollfůͤrungwillen deß Rechten / gefencklichhat legen laſſen.

Itan /

10

0
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Item / Weytter was der Beklagt zu ſolcher Klage fuͤr Antwort

gibt / ſo er erſtlich ohn Marter derhalb beſpracht wird / das ſoll auch

nach derſelben Klag beſchrieben werden / vnd ſoll allwegen durch den

Schreiber Tag vnd Jahr / darauff ein jede vor vnd nachberͤͤhrteHand⸗
lung geſchicht / auch wer jedesmals dabey geweſt ſey / gemelt werden /
vnd er / der Schreiber / ſoll ſich ( daß er ſolches gehoͤrt vnd beſchrieben
habe ) ſelbs auch vnderſchreiben .

Item / So der Beklagt der Klag in ſeiner Antwort laugnet / vnd

dem Anklaͤger/ der geklagten Miſſethat halb / redliche Anzeigung (wie⸗
vor von ſolcher redlicher Anzeigung geſetzt iſt ) fuͤrzubringen gebuͤrt/ was
dann der Anklaͤgerderſelben Anzeigung oder Argwons halben / vor Vn⸗

ſerm Amptmann / Caſtner / Richter / oder geordneten Schoͤpffen fuͤr⸗
bringt / auch was ſolcher fuͤrbrachter Anzeigung halb / nach Laut dieſer

Vnſer Ordnung / von Vnſern Amptleuten vnd Richtern / fuͤr bewieſen

angenommen oder bewieſen wurdet / ſoll alles eygentlich ( wie vor gemelt
iſt ) beſchrieben werden .

Item / Wo dann / nach Laut dieſer Vnſer Ordnung / redlich An⸗

zeigung vnd Verdacht / der Miſſethat halb / bewieſen / erkant / oder durch

Vnſere Amptleut vnd Richter / fuͤr bewieſen angenommen iſt / vnd dar⸗

zu kompt / daß man alsdann / Laut dieſer Vnſer Ordnung / den Gefan⸗

gen erſtlich ohn Marter / vnd mit Betrohung derſelben/ ferner beſpra⸗

chen / auch Außfuͤrung ſeiner Vnſchuldt ermahnen ſoll/ was daſelbſt ge⸗

fragt / vermant / vnd endlich geantwort / auch was darauff / alles nach

Laut dieſer Vnſer Ordnung / erfaren oder erkundigt wird / ſoll alles ( wie

obſteht ) auch beſchrieben werden .

Item / So es zu der peinlichen Frag kompt / was dann der Be⸗

klagt dadurch bekennet / auch was er bekanter That halb / Vnterſcheid

ſagt / die zu Erfarung der Warheit ( wie in dieſer Vnſer Ordnung da⸗

von geſetzt ) dienſtlich ſeyn / vnd was fuͤrter auch / nach Laut dieſerVn⸗

ſer Ordnung / von Erfarung der Warheit / darauff gehandeltvnd er⸗

O funden
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CCXIII .

CCXIIII .

CCXV .

CCXVI .

Bambergiſch
funden twird / das alles vnd jedes inſonderheit ſoll der Gerichtoſchreiber

ordenlich vnd vnderſcheidlich nacheinander beſchreiben .

Item / Wo aber der Beklagt auff ſeinem verneinen der Klag be⸗

ſtände / vnd der Anklaͤger die Haubtſach der Miſſethat / nach Laut die⸗

ſer Vnſer Ordnung / weiſen wolt / Soviel ſich dann deßhalb in dem⸗

ſelben Gericht zuhandeln gebůͤret/ das ſoll derſelb Gerichtſchreiber auch

( wie obſteht ) fleyſſig beſchreiben / So aber deßhalb Vnſer Raͤthe Kom⸗

miſſarier geben/ die ſollen das ( ſo vor jhn gehandelt wird ) auch alles /
vnd wie ſich gebuͤrt/ beſchreiben .

Item / Wo aber der Beklagt der That bekennet / vnd doch ſolche

Vrſachen / die jhne von der That entſchuldigen mochten / anzeiget / daſ⸗

ſelbig / auch alle Vrkundt / Kundſchafft / Weiſung / Erfarung / vnd Er⸗

findung derhalb / ſoll auch ſoviel ſich in demſelben Halß⸗Gericht zuhan⸗
deln gebuͤret / vnd funſt alles ( wie obſteht ) beſchrieben werden .

Item / Ob aber die Klag von Amptswegen herkoͤme / vnd nicht

von ſunderlichen Anklaͤgern geſchehe / wie dann die Klag an Vnſer Ampt⸗
leut vnd Richter kommen / auch was der Beklagt darzu antwort / vnd

was fuͤrter in allen Stuͤcken / nach Laut dieſer Vnſer Reformation / deß⸗
halb gehandelt wuͤrdet/ ſoll wievor im andern Fall / deß Anklaͤgershalb/
geſchrieben ſteht / alles ordenlich beſchrieben werden .

Item / Die Beſchreibung aller obberuͤrter Handlung / ſie geſchehe
von Amptswegen oder auff Anklaͤger / ſoll durch einen jeden Gerichts⸗

ſchreiber Vnſer Halß⸗Gerichte vorgemelter maſſen gar fleiſſig vnd vn⸗

derſchiedlich nacheinander vnd Libelsweiß beſchrieben werden / vnd all⸗

wegen bey jeder Handiung / wann die geſchehen iſt / Tag ond Jahr /
auch wer dobey geweſt ſey / melden / Darzu ſoll ſich der Schreiber ſelbſt
auch dermaſſen vnderſchreiben / daß er ſolches alles gehoͤrt vnd geſchrie⸗
ben habe / damit auff ſolche foͤrmliche gruͤndige Beſchreibung ſtattlich

ö
vnd

RR



vnd ſicherlich geurtheilt / oder ( wo es noth thun wůrde ) darauß nach
aller Notturfft Rath geſucht werden moͤge/ In ſolchein allen ſoll ein ſe⸗
der Gerichtsſchreiber bey ſeiner Pflicht ( als vor ſteht ) allen můͤglichen

Fleiß thun / auch was geheim iſt / in geheim zuhalten / alles nach Laut

ſeiner Pflicht / verbunden ſeyn.

Ein Ordnung ond Bericht / wie der Gerichtsſchrei⸗
ber die endlichen Brtheil der Todtſtraff

halb fornuren ſolle .

Item / So nach Laut dieſer Vnſer Ordnung ein Wbelthat war⸗CCXVII .

hafftiglichen erfunden / oder uͤberwunden / vnd deßhalb ſo weit kommen

iſt / daß die endlich Vrtheil derhalb zum Todte (wie die vorgemeltermaſ⸗
ſen / nach Laut Vnſer Ordnung / geſchehen ſoll ) beſchloſſen iſt / So ſoll
alsdann der Gerichtsſchreiber die Vrtheil beſchreiben / vnd vngefehrlich
nachfolgender Meinung im auffſchreiben formiren / damiter die alſo auff
dem endlichen Rechtstag ( wie in dem hunderten vnd zehenden Artickel
von oͤffnung ſolcher endlichen Vrtheyl geſchrieben ſteht ) auß Befehl deß

Richters oͤffentlich verleſen .

Itan / Wo in dem nechſt nachgeſetzten Artlckel ein B . ſicht / da CCXVIII .
ſoll der Gerichtsſchreiber in Formirung vnd Beſchreibung der Vrtheyl
den Nahmen deß Vbelthaͤters benennen / Aber bey dem K. ſoll er die

Vbelthat kuͤrtzlich melden .

Einſurung einer jeden Vrtheyl zum Todte oder
ewiger Gefengnuß . 1 9001

Auff Klag Antwort vnd allesgetichtlchfürbnungen / auch nottuͤrffl CCXIX .

tige warhafftige Erfahrung vnd Erfindung / ſo deßhalb alles nach Laut

meines gnedigen Herꝛen von Bamberg rechtmeſſigen Reformation ge⸗

ſchehen/ iſt endlich zu Recht erkandt / das B . ſo gegenwertigvor dieſem
Gericht ſteht / der Vbelthat halb / ſo er mit C. geuͤbt hat.

O ij Merck
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